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Die E-Commerce-Politik der
Bundesregierung

von Rolf Hochreiter, Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie

Der Beitrag befasst sich mit den strategi-
schen Programmen der Bundesregierung
zur Förderung des E-Commerce. Die Um-
setzung der Programme und Initiativen soll
durch eine neue „Innovationspartnerschaft“
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
gewährleistet werden. Ein wesentliches Ziel
ist es, die Teilhabe aller gesellschaftlicher
Gruppen an der umfassenden Nutzung mo-
derner IuK-Techniken sicher zu stellen. Dies
setzt eine entsprechende technische Aus-
stattung, z. B. in Schulen und Hochschulen,
in der Aus- und Weiterbildung, vernetzte
Infrastruktur sowie Medienkompetenz vor-
aus. Neben diesen allgemein gesellschaftli-
chen Zielsetzungen ist die Bundesregierung
bemüht, günstige rechtliche Rahmenbedin-
gungen für E-Commerce bereit zu stellen.
Der Umsetzung einschlägiger EU-Richt-
linien wie auch der Eigenverantwortung der
Wirtschaft wird hierbei große Bedeutung
beigemessen. Ein ganz entscheidender
Schwerpunkt der Initiativen der Bundesre-
gierung liegt auf der Nutzung der Potenziale
der IuK-Technologien im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung, insbesondere bei der
öffentlichen Beschaffung von Gütern und
Dienstleistungen. Durch die "E-Government-
Initiative" sollen wesentliche Impulse für die
Entwicklung von E-Commerce und E-Busi-
ness ausgelöst werden, denen auch ein
strategischer Stellenwert für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze beigemessen wird.

1 Grundlagen der E-Commerce-Politik
der Bundesregierung

Die Politik der Bundesregierung für E-Com-
merce basiert auf drei strategischen Politikpro-
grammen, die zusammen das Ziel verfolgen,
Deutschland und Europa einen internationalen
Spitzenplatz in der Informationsgesellschaft zu
sichern:

• das gemeinsam vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie und Bun-
desministerium für Bildung und Forschung
im September 1999 vorgelegte Aktions-
programm „Innovation und Arbeitsplätze
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in der Informationsgesellschaft des 21.
Jahrhunderts“,

• der Europäische Aktionsplan „eEurope
2002 – eine Informationsgesellschaft für
Alle“ vom Juni 2000,

• das 10-Punkte-Programm der Bundesre-
gierung „Internet für Alle“, verkündet von
Bundeskanzler Schröder im September
2000.

Das Aktionsprogramm enthält folgende über-
greifende Ziele, die die Maßnahmen für den
Aufbruch ins Informationszeitalter bündeln:

• Steigerung der Verbreitung und Nutzung
moderner Informations- und Kommunika-
tionstechniken in allen Bereichen von
Wirtschaft und Gesellschaft.

• Gewährleistung der Teilhabe aller gesell-
schaftlicher Gruppen und gleiche Chancen
von Frauen und Männern an der umfassen-
den Nutzung moderner IuK-Techniken.

• Wahrung der Interessen der Allgemeinheit
und Schutz der Menschenwürde.

• Durchgängige Modernisierung schulischer
und beruflicher Ausbildungssysteme für
den Umgang mit modernen IuK-
Techniken.

• Erhaltung und Ausbau des hohen Niveaus
in der Grundlagenforschung und in der
Entwicklung neuer Anwendungen auf dem
Gebiet der IuK-Techniken.

• Ausbau der informations- und kommuni-
kationstechnischen Infrastrukturen.

• Steigerung der Verbreitung innovativer
Formen der Arbeits- und Unternehmens-
organisation zur Nutzung der Potenziale
der IuK-Techniken.

• Ausschöpfung der Potenziale der neuen
Technologien für eine ökologische Mo-
dernisierung.

• Umfassende Nutzung der IuK-Technolo-
gien in allen Bereichen der öffentlichen
Hand.

• Förderung der Zusammenarbeit in Europa
und auf internationaler Ebene.

Im 10-Punkte-Programm der Bundesregierung
vom September 2000 wurden diese Maßnahmen
stärker auf konkrete Projekte – wie die Förde-
rung von E-Commerce und E-Government –
fokussiert.

Bei der Umsetzung dieser Programme setzt
die Bundesregierung auf eine neue Innovations-
partnerschaft von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft.

• In der Internetinitiative D 21 der deut-
schen Wirtschaft fördern Vertreter aus der
Wirtschaft und der Politik in verschiede-
nen Arbeitsgruppen gemeinsam den Über-
gang von der Industrie- zur Informations-
gesellschaft.

• Das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und
Wettbewerbsfähigkeit befasst sich mit der
Entwicklung innovativer Rahmenbedin-
gungen für neue Arbeitsplätze.

2 Internet für Alle

Die Nutzung des Internets als eine der Schlüs-
seltechnologien des 21. Jahrhunderts muss allen
Bürgern, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Gruppen offen stehen. Es darf keine ge-
sellschaftliche Trennung in solche mit Zugang
zum Internet und in solche geben, denen das
neue Medium verschlossen bleibt. Dies setzt
eine allgemeine Verfügbarkeit von Infrastruk-
tur und umfassende Medienkompetenz für die
Anwendung der neuen Techniken voraus.

Neben dieser gesellschaftlichen Zielset-
zung ist ein umfassender Zugang aller Bürger
auch eine Frage der Effizienz und der Optimie-
rung des Nutzens des Netzwerkes. Je größer
die Anzahl der Beteiligten, desto höher ist der
Nutzen für den Einzelnen.

Die Bundesregierung hat deswegen „In-
ternet für Alle“ zu einem prioritären Ziel ihrer
Maßnahmen für die Informationswirtschaft und
-gesellschaft gemacht. Ziel ist es, die Teilhabe
aller gesellschaftlichen Gruppen und gleiche
Chancen von Frauen an der umfassenden Nut-
zung moderner IuK-Techniken zu gewährleis-
ten. Bisher unterrepräsentierten und benachtei-
ligten Bevölkerungskreisen ist der Zugang zu
den neuen Medien zu erleichtern. Dabei sollen
laufende oder geplante Maßnahmen der Bun-
desregierung sowie anderer Organisationen –
vor allem aus der Wirtschaft, den Gewerk-
schaften und anderen gesellschaftlichen Grup-
pen – gebündelt und zusätzliche Maßnahmen
angestoßen werden.

Durch Informations- und Demonstrations-
kampagnen soll verdeutlicht werden, welche
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Möglichkeiten die neuen IuK-Techniken eröff-
nen und wie sie für die verschiedenen Zwecke
– wie z. B. den elektronischen Einkauf – zum
eigenen Vorteil genutzt werden können.

Darüber hinaus strebt die Bundesregierung
in verschiedenen Maßnahmen in fokussierter
Weise an, die enormen Chancen der neuen
Techniken zu verwirklichen, die diese für die
gesellschaftliche Gleichstellung insbesondere
der Frauen mit sich bringen. Frauen sollen
gleichberechtigt an der Entwicklung und Ge-
staltung der Informationsgesellschaft beteiligt
werden. Zu diesem Zweck hat die Bundesregie-
rung auch das „Forum Informationsgesell-
schaft“ eingerichtet, dessen Aufgabe es ist,
bestimmte Gruppierungen zu erreichen, die mit
der Entwicklung nicht Schritt halten können
und gesellschaftlich bedeutsame Anwendungen
in nicht-kommerziellen Bereichen in den öf-
fentlichen Blickpunkt zu rücken. Das „Forum“
hat sich schwerpunktmäßig auf die Zielgruppen
bzw. Themenfelder Frauen, SeniorInnen, Bil-
dung, nachhaltige Entwicklung, Demokratie
und Verwaltung sowie Kunst und Kultur kon-
zentriert.

Durch die Anstrengungen verschiedener
gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen
zusammen mit der Bundesregierung ist die
Nutzung des Internets in den vergangenen Jah-
ren rascher als erwartet vorangekommen. So
betrug der Anteil der aktiven Internet-Nutzer
an der Bevölkerung ab 14 Jahren im Juni 2001
bereits 43 % und lag damit bereits über der von
der Bundesregierung in ihrem Aktionspro-
gramm genannten Zielmarke für 2005. Zwar
liegt der Anteil von Frauen gegenüber Männern
immer noch niedriger – ebenso wie der von
SeniorInnen, doch hat sich auch hier eine spür-
bare Schließung der Lücke ergeben.

3 Infrastruktur und Medienkompetenz

Die umfassende Nutzung der Potenziale der
Informations- und Wissensgesellschaft – im
privaten, wirtschaftlichen oder öffentlichen
Bereich – setzt eine entsprechende technische
Ausstattung und vernetzte Infrastruktur sowie
die Beherrschung der modernen Informations-
und Kommunikationstechniken voraus.

Deshalb fördert die Bundesregierung in
vielfältiger Weise durch Projekte und Initiativen
in Abstimmung mit den Bundesländern und

gemeinsam mit der Wirtschaft die Verbesse-
rung der multimedialen Ausstattung in allen
Schultypen und die Entwicklung geeigneter
Lehr- und Lernmittel.

Es geht dabei insbesondere darum,

−  die Vernetzung der Schulen voranzutrei-
ben („Alle Schulen ans Netz“) und geeig-
nete Lernsoftware bereitzustellen,

−  die Computernutzung in den Hochschulen
voranzubringen,

−  neue Informations- und Kommunikations-
technologien in der Aus- und Weiterbil-
dung einzuführen,

−  das Fachkräfteangebot in der Informations-
wirtschaft zu fördern,

−  Informationstechnik und Medien in mo-
dernisierten und neuen Berufen zu berück-
sichtigen.

Mit diesen Maßnahmen hat die Bundesregierung
wesentliche Impulse für eine verbesserte Infra-
struktur und Medienkompetenz auf breiter
Grundlage ausgelöst. So haben seit September
d. J. alle Schulen in Deutschland Internet-
Zugang. Die IT-Ausbildungskapazitäten wurden
bis Ende 2000 auf 53.800 ausgeweitet (Ziel:
60.000 bis 2003). Bund und Länder haben ge-
meinsam 100 Mio. DM für die Weiterent-
wicklung des Informatik-Studiums bereitge-
stellt und damit wesentlich zur Steigerung der
Zahl der Studierenden beigetragen.

Auch kurzfristig hat sich durch die
„Green-Card“-Initiative der Bundesregierung
eine Verbesserung der Versorgung mit IT-
Fachkräften in Deutschland erreichen lassen.

Für den spezifischen Bedarf der öffentli-
chen Verwaltung und des Mittelstandes fördert
das BMWi im Rahmen des Wettbewerbs
„LERNET – Netzbasiertes Lernen in Mittel-
stand und öffentlicher Verwaltung“ mit 30
Mio. DM praxisnahe E-Learning-Projekte.

4 Rahmenbedingungen für E-Business

Für die wirtschaftliche und technologische
Entwicklung der Informationsgesellschaft und
ihrer Anwendungen stellt das Vertrauen aller
Beteiligten in die Sicherheit der technischen
Systeme und der Schutz vor deren Missbrauch
durch illegale und schädigende Handlungen
einen entscheidenden Faktor dar.
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Die Bundesregierung ist in ihren Bemü-
hungen, diesen Schutz durch die Schaffung
geeigneter Rahmenbedingungen zu gewähr-
leisten, auch im internationalen Vergleich weit
vorangekommen. Diese Maßnahmen reichen in
einem breiten Bogen vom Rechtsrahmen für
IuK-Technik und Telekommunikation über das
Wettbewerbs- und Datenschutzrecht, den
Verbraucher- und Jugendschutz bis hin zum
Urheberrecht, zu Steuer- und Zollregelungen
sowie dem Zivil- und Strafrecht und dem Ar-
beits- und Sozialrecht.

Speziell für die wirtschaftliche Anwen-
dung als E-Business und E-Commerce, die als
konkretes Ziel im 10-Punkte-Programm von
Bundeskanzler Schröder genannt sind, ist aktuell
die Umsetzung einschlägiger EU-Richtlinien
von herausragender Bedeutung für die Schaf-
fung moderner gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen. Bereits bisher nahm Deutschland mit dem
Informations- und Kommunikationsdienste-
Gesetz (IuKDG) auf Bundesebene und dem
Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) der Län-
der in diesem Bereich einen Spitzenplatz ein.

• Mit den am 25. Juli 2001 in Kraft getrete-
nen Gesetzen zur Abschaffung von Rabatt-
gesetz und Zugabeverordnung wird eine
Benachteiligung deutscher Anbieter im
grenzüberschreitenden Internethandel be-
seitigt.

• Das am 22. Mai 2001 in Kraft getretene
Gesetz über die Rahmenbedingungen für
die elektronische Signatur schafft eine ent-
scheidende Grundlage für eine Zunahme
des E-Commerce und für erhebliche Effi-
zienzsteigerungen in Wirtschaft und Ver-
waltung. In Ergänzung dazu wurde durch
das Gesetz zur Anpassung der Formvor-
schriften im Privatrecht, das am 1. August
2001 in Kraft getreten ist, die elektroni-
sche Signatur nach dem vorgenannten
Signaturgesetz der handschriftlichen Unter-
schrift gleichgestellt und entfaltet nunmehr
die gleiche Rechtswirkung.

• Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung
von mehr Sicherheit im internationalen
Internethandel wird durch das vom Bun-
deskabinett im Februar beschlossene und
derzeit in der Beratung befindliche Ent-
wurf eines Gesetzes über rechtliche Rah-
menbedingungen für den elektronischen
Geschäftsverkehr anvisiert. Hierin findet

unter anderem das Herkunftslandprinzip,
das die Frage nach dem anwendbaren
Recht beantwortet, seine Verankerung,
ferner Vorschriften für die uneinge-
schränkte Zugangsfreiheit, die Verant-
wortlichkeit und die Werbung von
Dienstleistungsanbietern.

Eine weitere wichtige Anwendung des Rechts-
rahmens für E-Business stellt die kürzlich in
Kraft getretene Novellierung der Verordnung
über die Vergabe öffentlicher Aufträge dar. Sie
eröffnet zukünftig die Möglichkeit, Angebote
für öffentliche Aufträge auch auf elektroni-
schem Wege abzugeben.

Fehlendes Vertrauen in die digitalen
Kommunikationssysteme stellt nach wie vor –
wie sich aus zahlreichen Umfragen ergibt – ein
wesentliches Hemmnis für deren Nutzung dar.
Dies gilt unter anderem auch hinsichtlich der
Nutzung als E-Commerce, sowohl im B2B- als
auch vor allem im B2C-Bereich. Zahlreiche
Maßnahmen der Bundesregierung zielen daher
auf eine Verbesserung des Bewusstseins und
der Möglichkeiten für eine Verbesserung der
IT-Sicherheit.

Ein wichtiger Schritt war dabei die Einfüh-
rung der oben aufgeführten rechtlichen Grund-
lage für elektronische Signaturen. Bereits vor-
her war ein Vertrauensrahmen für eine sichere
Verschlüsselungstechnik geschaffen worden.
Hierzu gehört die sicherheitstechnische Prü-
fung, Bewertung und Zertifizierung von Ver-
schlüsselungsmechanismen und -verfahren, die
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) als neue Aufgaben übertra-
gen wurden.

• Das BSI entwickelt sein Dienstleistungs-
angebot zu einer Plattform „IT-Sicherheit
für Alle“ weiter. Das Informations- und
Unterstützungsangebot wird weiter ausge-
baut.

• Die BMWi-Initiative „Sicherheit im Inter-
net und Partnerschaft sichere Internet-
Wirtschaft“ wird intensiviert weiterge-
führt: Information des Mittelstandes über
IT-Sicherheit im Rahmen einer „Security
Road Show Germany“; Verbesserung der
Notfall-Alarmierung durch ein zu gründen-
des CERT-Mittelstands-Team (Computer
Emergency Response Team – Notfall-
Team für Computerstörungen).
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• Im Rahmen der Kampagne „Sicherheit in
der Informationsgesellschaft“ fördert die
Bundesregierung das Sicherheitsbewusst-
sein breiter Bevölkerungskreise durch Pres-
seinformationen, Beteiligung an Messen,
Präsentation auf verbands- und berufspoli-
tischen Tagungen sowie durch den Server
http://www.sicherheit-im-internet.de.

• Im Februar 2000 wurde vor dem Hinter-
grund der Hacker- und Viren-Angriffe die
Task Force „Sicheres Internet“ einberufen,
um Art und Umfang der Bedrohung in
Deutschland zu prüfen und erforderliche
Gegenmaßnahmen zu erarbeiten.

• Für den Bereich der Bundesverwaltung
wurde der Aufbau des Computer Emer-
gency Response Teams (CERT) begonnen.
Es wird angestrebt, in Deutschland ein Ko-
operationsnetz der CERT’s zu schaffen.

• Mit dem von BMWi veranstalteten Wett-
bewerb VERNET wird das Ziel verfolgt,
mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit in of-
fenen Netzen anzustoßen.

Zur Steigerung des Vertrauens in die wirt-
schaftliche Anwendung der neuen Kommunika-
tionsnetze setzt die Bundesregierung auch auf
die Eigenverantwortung der Wirtschaft. So wur-
den im Rahmen der D 21-Initiative Qualitäts-
kriterien für Internet-Angebote entwickelt, wie
für Anbieterkennzeichnung, Preisinformation,
Vertragsbedingungen und Datenschutz. Sie
wurden inzwischen von mehreren Gütesiegel-
Anbietern zur Grundlage der Zertifizierung von
Online-Angeboten gemacht. Ein weiteres The-
ma dieser Initiative sind alternative Streit-
schlichtungsverfahren.

5 E-Government-Initiative – Bund Online
2005

Die Entwicklung des staatlichen Sektors in der
Informationsgesellschaft ist unabdingbar für
deren Verwirklichung. Die Modernisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft kann nicht halt
machen im privaten und privatwirtschaftlichen
Bereich, sondern muss die Transformation der
öffentlichen Verwaltung zu einem umfassen-
den Dienstleister und Partner von Wirtschaft
und Bürgern vollziehen. Dies gilt insbesondere
auch im E-Commerce-Bereich, wo die öffentli-
che Verwaltung als bedeutender Produzent von

Informationen, Anbieter von Dienstleistungen
und als Wirtschaftsteilnehmer auftritt. Durch
die Umstellung auf die neuen Technologien
kann die öffentliche Verwaltung, insbesondere
bei der Beschaffung und als Informations-
dienstleister, wesentliche Impulse für die Ent-
wicklung von E-Commerce und E-Business
auslösen.

Ziel der E-Government-Initiative der
Bundesregierung „Bund Online 2005“ vom
September 2000 ist es, bis 2005 alle internetfä-
higen Dienstleistungen der Bundesverwaltung
online bereitzustellen.

Die Bundesressorts haben zu diesem Zwe-
cke gemeinsam mit dem BMI 16 Modellpro-
jekte für E-Government definiert. Sie sollen
den aktuellen Fortschritt in der Verwaltung
dokumentieren und anderen Behörden als Refe-
renz und Vorbild dienen.

Hier ist vor allem das Leitprojekt
E-Vergabe zu nennen, das gemeinsam vom
BMWi, BMI und BMVBW auf den Weg ge-
bracht wurde. Das Projekt ist angesichts eines
Volumens öffentlicher Beschaffungsaufträge
von 500 Mrd. DM p. a. von herausragender
Bedeutung. Mit diesem Pilotprojekt soll erst-
mals Beschaffung auf elektronischem Wege
auf der Grundlage des geänderten Vergabe-
rechts und gemäß dem Signaturgesetz abgewi-
ckelt werden.

In engem Zusammenhang damit steht das
vom BMWi geförderte Projekt Media@Komm.
Hier werden in drei Modellregionen (Bremen,
Esslingen, Nürnberg) elektronische Transak-
tionen im Bereich des E-Government und des
E-Commerce entwickelt und mit dem Einsatz
rechtsverbindlicher digitaler Signaturen erprobt.

Die elektronische Übermittlung von Ein-
kommenssteuererklärungen ist bundesweit seit
dem 1. Januar 2000 möglich. In bislang 20
Steuererklärungsprogrammen (u. a. ELSTER
Formular) wurde das für die elektronische
Übermittlung notwendige Telemodul integriert.

Als weitere Maßnahme wurde im Rahmen
von Bund Online 2005 vom BMI im März
2001 das zentrale Dienstleistungsportal des
Bundes http://www.bund.de freigeschaltet. In
der ersten Phase enthält es vor allem informati-
onsorientierte Angebote. Eine Weiterentwick-
lung in Richtung elektronischer Verwaltungs-
dienstleistungen ist geplant.
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6 Förderung von E-Commerce

Bereits im Aktionsprogramm der Bundesregie-
rung „Innovationen und Arbeitsplätze in der
Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“
nimmt die Förderung neuer Anwendungen der
IuK-Techniken einen strategischen Stellenwert
für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Pro-
dukte, sowie für die Veränderung von Arbeits-
und Organisationsformen ein. Elektronischer
Geschäftsverkehr wird als eine der bedeu-
tendsten neuen Anwendungen der digitalen
IuK-Techniken und insbesondere des Internets
gesehen. Durch das 10-Punkte-Programm von
Bundeskanzler Schröder vom Herbst 2000 wird
die Förderung des E-Commerce weiter heraus-
gestellt – E-Commerce wird zu einer zentralen
Zielgröße der Politik der Informationsgesell-
schaft.

Das BMWi hat eine Reihe von Maßnah-
men entwickelt, deren Ziel die Heranführung
und gleichwertige Teilnahme des Mittelstandes
am E-Commerce und E-Business ist. Die Maß-
nahmen wurden und werden gemäß den sich
ändernden Anforderungen weiterentwickelt.

• Bereits 1998 wurden 24 regionale Kom-
petenzzentren eingerichtet, die kleine und
mittlere Unternehmen für die Potenziale
des E-Business bewusst machen, informie-
ren, für den Einstieg vorbereiten und
schulen sollen. Die Maßnahme wurde
mittlerweile um zwei Jahre bis 2003 ver-
längert und die Beratungs- und Schu-
lungsaktivitäten stärker auf höherwertige
Anforderungen und bestimmte Schwer-
punkte (wie E-Logistik, Marktplätze) und
Unternehmensgruppen ausgerichtet.

• Die regionalen Zentren wurden ferner um
drei Branchen-Kompetenz-Zentren (Han-
del, Tourismus, Freie Berufe) ergänzt, um
besser auf die spezifischen Fragen dieser
Unternehmen eingehen zu können.

• Vom BMWi geförderte regionale und
branchenbezogene Kompetenzzentren so-
wie weitere vergleichbare Institutionen ar-
beiten im Netzwerk elektronischer Ge-
schäftsverkehr zusammen, um durch in-
tensive Kommunikation, gemeinsame
Veranstaltungen und Instrumente Syner-
gien für die Vermittlung von Kompetenz
für E-Business des Mittelstandes in

Deutschland zu erreichen (http://www.
bmwi-netwerk-ec.de).

• In sog. Modellvorhaben fördert das BMWi
anwendungsbezogene Projekte für
E-Business-Lösungen mittelständisch
strukturierter Branchen, die die Potenziale
und Umsetzungsmöglichkeiten auf breiter
Front in diesen Branchen demonstrieren
sollen.

• Ebenfalls zur Demonstration von Best-
Practice-Beispielen dient der vom BMWi
ausgelobte „Deutsche Internetpreis“, im
Rahmen dessen jährlich beispielhafte In-
ternet-Anwendungslösungen von kleinen
und mittleren Unternehmen präsentiert
werden. Thema des diesjährigen Internet-
preises war die Integration von Logistik-
prozessen in das E-Business. Dieser Wett-
bewerb wird ergänzt durch den „Internet-
preis des Deutschen Handwerks“ in Zu-
sammenarbeit von Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH), Deutsche
Telekom, Wirtschaftsmagazin „impulse“
und BMWi. Dieser Wettbewerb würdigt
herausragende innovative Internetanwen-
dungen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit im Handwerk.

• Der jährliche „Gründerwettbewerb Mult i-
media“ prämiert jährlich 100 herausragen-
de Ideen für eine Unternehmensgründung
im Bereich der Internet-Wirtschaft. Die
zwanzig Besten werden ferner bei der Er-
arbeitung eines Geschäftsplans und erster
prioritärer Umsetzungsmaßnahmen unter-
stützt.

7 Ausblick

Die im Aktionsprogramm der Bundesregierung
von 1999 vorgestellten Maßnahmen sind in den
vergangenen Jahren zügig in Angriff genom-
men und umgesetzt worden. Im Vordergrund
stand dabei zunächst vor allem die Etablierung
möglichst zuträglicher Rahmenbedingungen für
die Entwicklung der Informationsgesellschaft
und ihre Anwendungen, sowohl was die tech-
nologischen und infrastrukturellen als auch was
die rechtlichen Grundlagen betrifft. Die beste-
hende gute Ausgangsposition Deutschlands
konnte dabei weiter verstärkt werden.

Für die weitere Entwicklung wird es vor
allem darauf ankommen, unter Berücksichti-
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gung der Dynamik von Technologie, Wirt-
schaft und Gesellschaft diese Stärken in kon-
krete und erfolgreiche Anwendungen umzuset-
zen. Neben der Nutzung in der Wirtschaft, z. B.
als E-Business, werden insbesondere Anwen-
dungen in der öffentlichen Verwaltung ein
Schwergewicht bilden. Diese wiederum werden
wichtige Impulse auf den privaten Bereich
auslösen, z. B. über die elektronische Beschaf-
fung und die Pilotanwendungen für digitale
Signaturen.

Im Bereich des E-Commerce und
E-Business selbst trugen die bisherigen, vie l-
fältigen Initiativen der Bundesregierung we-
sentlich dazu bei, einen „Digital Divide“ in der
Wirtschaft zu vermeiden. Der Mittelstand hat
Anschluss an den Geleitzug der Internet-
Ökonomie gefunden. Die Unterstützung der
Wirtschaft durch Maßnahmen der Bundesregie-
rung, die zunächst vor allem auf die Sensibili-
sierung für die neuen Geschäftspotenziale und
die Sicherheitsproblematik, auf Information,
Koordination und Anstoßwirkungen zielten,
müssen an den inzwischen erreichten Stand der
Anwendung angepasst werden. Deshalb wird
eine stärkere Schwerpunktbildung auf be-
stimmte horizontale (z. B. Sicherheit, Stan-
dards, Beschaffungsplattformen, Marktplätze)
und/oder branchenbezogene Aspekte und Lö-
sungen angestrebt. Aufrechtzuerhalten ist dabei
jedoch die enge Zusammenarbeit und Abstim-
mung mit der Wirtschaft und die zwingende
Ausrichtung aller Maßnahmen auf einen euro-
päischen und internationalen Rahmen.
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»

Regionale E-Commerce-Politik
– Gibt es das?

von Gerhard Fuchs, Akademie für Technik-
folgenabschätzung in Baden-Württemberg

Geht man von der These aus, dass die in
vielen Berichten von Regierungen und inter-
nationalen Organisationen enthaltenen For-
derungen nach einer einheitlichen internati-
onalen Regulierung für den Elektronischen
Geschäftsverkehr auf Grund der komplexen
Problemlage und der Vielzahl der Beteiligten
mit sehr unterschiedlichen Interessen zur
Zeit nicht umgesetzt werden können, stellt
sich die Frage, ob es für Länder und Regio-
nen ein sinnvolles Handlungsfeld beim
Electronic Commerce gibt. Im Beitrag wer-
den die Instrumentarien für die E-Commerce-
Politik, die von den (Bundes-)Ländern schon
realisiert oder initiiert wurden, dargestellt
und diskutiert, u. a. die Aktivitäten von Ge-
bietskörperschaften im Internet, Landespor-
tale für die Abwicklung konkreter Verwal-
tungsvorgänge, die Entwicklung von E-Bür-
gerdiensten mit Zugang zu allen wichtigen
staatlichen und kommunalen Dienstleistun-
gen. Darüber hinaus werden die Förderstra-
tegien und -instrumente für eine lokale und
regionale Wirtschaftsförderung im Hinblick
auf E-Commerce (z. B. E-Commerce-Kompe-
tenzzentren, regionale E-Commerce-Platt-
formen für Unternehmen, spezifische För-
derung mittelständischer und junger Fir-
men) als ein weiteres zentrales Handlungs-
feld beleuchtet. Es zeigt sich, dass die För-
derung von Innovationsprozessen und Mo-
deration eindeutig im Vordergrund der Akti-
vitäten stehen, regulatorische Initiativen
jedoch noch kaum aufgegriffen werden.
Eine weitergehende Reflektion über die
struktur- bzw. regionalwirtschaftliche Be-
deutung von E-Commerce ist kaum zu fin-
den, was angesichts der starken Betonung
der internationalen Ausrichtung der elekt-
ronischen Märkte auch nicht verwundert,
nach Meinung des Autors jedoch erforder-
lich wäre, um den Erfolg der entsprechen-
den Maßnahmen zu erhöhen.

1 Einleitung

Das Internet ist in mancherlei Hinsicht noch wie
der Wilde Westen: Viele Regeln fehlen, und
wenn es sie gibt, krankt es an deren Durchset-


